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gesucht. Oft wird mehr noch als die finanzielle Hilfe der raora/iscBe Bei-

stawd hervorgehoben, der den Frauen in schwieriger Lage zuteil geworden
ist.

Die SAFFA verpflichtet ihre Bürgschaftsnehmerinnen zur Führung
einer geordneten Buchhaltung, hilft ihnen aber auch dabei, indem sie die

Jahresabschlüsse erstellt, ganze Buchhaltungen führt, Steuererklärungen
ausfüllt etc. Die gleichen Arbeiten werden auch für Frauen und Frauen-

vereine, die nicht Bürgschaftsnehmerinnen sind, gemadht, und es wäre

zu wünschen, dass noch mehr Frauen von dieser guten Gelegenheit Ge-

brauch machten.
Endlich lesen wir, dass sich die SAFFA jederzeit um allgemeine

wirtschaftliche Fragen, welche die Frauen berühren, bemüht hat: Ab-

zahlungsgeschäfte, private Darlehensgeber von hochverzinslichen Dar-
leben, Revision des Bürgschaftsrechtes, AHV etc.

Die 25 Jahre haben der SAFFA neben ihrem regulären Geschäfts-

kreis durch Krisen- und Kriegszeiten manche zusätzliche
_

Aufgabe ge-
bracht Der vorliegende Rechenschaftsbericht zeigt, dass sie es verstan-
den hat, diesen vielen Aufgaben gerecht zu werden und dass sie dadurch

vieles zum Wohl und zur Besserstellung unserer Frauen beigetragen hat.

Der Schanzengraben in Zürich

als Zufahrt zur Saffa!

(BSF) Das Organisationskomitee der Saffa 1958 hat, gemeinsam
mit den Organisatoren von zwei anderen grossen schweizerischen Veran-

staltungen der nächsten Jahre, eine Eingabe an den Stadtrat von Zürich

gerichtet: er möge zur Entlastung des Strassenverkehrs und als originelle
Attraktion den Schanzengraben schiffbar machen-

Die Besucher der Saffa könnten dadurch ganz in der Nähe des Bahn-

hofs einen Motorboottaxi besteigen und in einer äusserst reizvollen Gon-

delfahrt zum See und in nächste Nähe der zur Ausstellung hmausfüh-

renden Sesselbähn gelangen. Die Initianten glauben zu wissen, dass die

Städtische Verwaltung dem Projekt gewisse Sympathien entgegenbringt,
trotzdem einige bauliche Konsequenzen sich nicht vermeiden lassen. Es

handelt sich dabei nach ihrer Auffassung doch um ein Werk öffentlichen

Interesses und eine Aufgabe des Gemeinwesens.
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